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Volksanwaltschaft 

 
 

Jugendwohlfahrt 



Aufgaben und Befugnisse der  
Jugendwohlfahrt 
 
Zentrale Aufgabe der Jugendwohlfahrt ist, für den 
Schutz und das Wohl von Kindern und Jugendli-
chen zu sorgen. Dies kann auf vielfältige Weise 
geschehen.  
 
Wird bekannt, dass Minderjährige seelisch, kör-
perlich oder sexuell misshandelt werden, ver-
wahrlost sind oder aus anderen Gründen gefähr-
det erscheinen, müssen Erhebungen erfolgen. 
Dabei tritt das Jugendamt mit Bezugspersonen 
aber auch den Kindern und Jugendlichen in Kon-
takt. Sobald geklärt ist, ob und welche Probleme 
es gibt, wird besprochen, was getan werden 
kann und muss, diese alters- und bedürfnisge-
recht zu erziehen und zu fördern. Verfügungen 
über die Obsorge können vom Jugendamt bei 
Gericht beantragt werden, wenn Vereinbarungen 
mit den Eltern nicht getroffen oder deren Einhal-
tung nicht gesichert werden kann.  
 
Ist ein Zuwarten auf eine Gerichtsentscheidung 
nicht möglich, weil Gefahr im Verzug besteht, 
muss das Jugendamt Sofortmaßnahmen treffen, 
sich innerhalb von 8 Tagen an das Pflegschafts-
gericht wenden und begründen, warum es so 
vorgegangen ist. In solchen Fällen ist das Ju-
gendamt bis zur Entscheidung des Gerichts mit 
der Obsorge betraut und bestimmt vorläufig, wo 
bzw. durch wen Kinder und Jugendliche zwi-
schenzeitig betreut werden.  
 
 

Aufgaben und Befugnisse der  
Jugendwohlfahrt 
 
Jugendämter stehen Minderjährigen aber auch in 
anderen Zusammenhängen, etwa der Durchset-
zung von Unterhaltsansprüchen zur Seite.  
 
So können wir helfen 
 
Alle Schritte, die das Jugendamt eigenverantwort-
lich gesetzt hat oder notwendige Vorkehrungen, 
die unterlassen wurden, können von der Volks-
anwaltschaft überprüft werden.  
 
Auch wer meint, vom Jugendamt als Minderjähri-
ger oder Angehöriger nicht genügend Unterstüt-
zung zu erhalten, kann sich an uns wenden. Die 
Volksanwaltschaft hat umfassende Akteneinsicht. 
Dies ermöglicht eine Beurteilung, ob Erziehungs-
hilfe, die Unterbringung in Krisenzentren, bei Ver-
wandten oder bei Pflegeeltern notwendig war 
oder noch notwendig ist. Wir können auch der 
Frage nachgehen, was ein Jugendamt getan hat 
oder tun könnte, um Minderjährige zu schützen, 
Besuchskontakte zu ermöglichen, oder Unter-
haltszahlungen zu erwirken.  
 
Urteile und Beschlüsse von Gerichten kann die 
Volksanwaltschaft nicht prüfen. Wir können Sie 
in einem gerichtlichen Verfahren auch nicht an-
waltlich vertreten.  
 
 
 

Für eine Überprüfung Ihrer Be-
schwerde benötigen wir 
 

• Name, Geburtsdatum, Aufenthaltsort von 
Kindern und Jugendlichen, um die es geht.  

 
• Angaben zur eigenen Person (Name, Ad-

resse, Telefonnummer,).  
 

• Angaben, gegen welches Jugendamt (ge-
gen welche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter) 
sich die Beschwerde richtet. 

 
• Darstellung jener Handlungen oder Unter-

lassungen, die überprüft werden sollen. 
 

• Schriftverkehr mit und von Jugendämtern, 
gerichtliche Unterlagen (falls vorhanden) 

 
 


